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RS OGH 1978/10/19 7Ob680/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1978

Norm

ABGB §1170

Rechtssatz

Der Einwand eines Schuldners aus einem Werkvertrag, er könne die Verbesserung deshalb nicht mehr vornehmen,

weil er sich vom Geschäft zurückgezogen habe, geht dann fehl, wenn sich diese Verp4ichtung auf eine vertretbare

Leistung bezieht.
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